
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Datenschutzrichtlinie 
 
Geltungsbereich 
Diese Richtlinie regelt die datenschutzkonforme Informationsverarbeitung und die entspre-
chenden Verantwortlichkeiten bei PluSport Behindertensport Schweiz. Alle externen Mitarbei-
tenden mit individuellen Vereinbarungen sind zur Einhaltung dieser Richtlinie verpflichtet. Es 
gilt zudem die aktuelle Datenschutzerklärung von PluSport (www.plusport.ch/datenschutz). 
 
 

Rechte der externen Mitarbeitenden 
Alle externen Mitarbeitenden haben gleichermassen das Recht auf den Schutz ihrer Grund-
rechte und Persönlichkeit. PluSport führt in den Personaldossiers die nötigen Angaben der 
externen Mitarbeitenden wie Personalien, Adressdaten etc. wie auch Unterlagen zur Ausübung 
ihrer Aufgaben. 
Externe Mitarbeitende verfügen wie alle anderen Personen über die Betroffenenrechte gemäss 
Datenschutzerklärung. 
 
 

Bearbeiten und Nutzen personenbezogener Daten 
PluSport Behindertensport Schweiz ist bemüht, sämtliche Personendaten durch angemesse-
ne technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten zu schützen. 
Da PluSport ein Sportverband für Menschen mit Beeinträchtigung ist, stehen alle Personen 
mit Zugriff auf Personendaten in einer Vertrauensstellung und sind in ganz besonderem Masse 
zur Diskretion und zur vertraulichen Behandlung der ihnen anvertrauten Angelegenheiten 
verpflichtet. 
  
Die externen Mitarbeitenden sind sich bewusst, dass ihnen bei der Ausführung der Aufgaben 
bei PluSport Daten zugänglich werden können, welche besonderen Geheimhaltungspflichten 
unterstehen und betreffend Angaben mit einem Bezug auf natürliche Personen besonders 
geschützt sind. 
 
Streng vertraulich zu behandeln sind folgende Informationen (die Informationen sind einzig 
und allein für die genannten Adressaten bestimmt):  
 

• Personendaten, insbesondere besonders schützenswerte Personendaten (von 
Sportler:innen, Teilnehmenden etc.): Persönliche Lebensverhältnisse (familiär, finanziell, 
etc.), Behinderungsart, Gesundheit/Krankheit, Intimsphäre, usw. 

 
 

Selbstverpflichtung von externen Mitarbeitenden 
Externe Mitarbeitende, die mit Verträgen, im Mandat oder im Auftrag von PluSport arbeiten, 
Verantwortliche und Leitende in Sportcamps oder Ausbildung und weitere autorisierte Perso-
nen, welche Zugang zu Daten von PluSport haben, sind verpflichtet, sich an diese Daten-
schutzrichtlinie zu halten. Sie bestätigen damit, die oben erwähnten Personendaten vertraulich 
zu behandeln, Informationen und Unterlagen nur zur Ausführung der ihnen erteilten Aufträge 



zu verwenden und nicht berechtigten Personen in keiner Art und Form, weder ganz noch aus-
zugsweise, zugänglich zu machen. Auch ausserhalb des Arbeitsumfeldes – also privat an 
Partner:in, Angehörige oder Bekannte – dürfen keine Informationen weitergegeben werden.  
  
Dieses Reglement ist Bestandteil der Vereinbarungen. Die Geschäftsleitung behält sich vor, 
einzelne Bestimmungen oder das ganze Reglement jederzeit zu ändern. Änderungen werden 
den betroffenen Personen zur Kenntnis gebracht. 
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